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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A  Allgemeine Angaben 

Bebauungsplan "Falkenäcker-Stangenäckerle" & örtliche Bauvorschriften zu die-
sem Bebauungsplan, Gemeinde Muggensturm, Lkr. Rastatt (TK 25: 7115 Rastatt)  

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB 

Ihr Schreiben vom 23.09.2019 

Anhörungsfrist 25.10.2019 

B  Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich verschiedenen sandigen Ablagerungen und Hochflutlehm unbekann-
ter Mächtigkeiten. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes im 
Bereich des Hochflutlehms ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu 
zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann 
bauwerksrelevant sein. 

In Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB davon aus, dass eine ingeni-
eurgeologische Übersichtsbegutachtung durch ein privates Ingenieurbüro durchgeführt 
wurde/wird. Darin sollten die generellen Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemei-
ne Empfehlungen zur Erschließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner sollten 
darin die Notwendigkeit und der Umfang objektbezogener Baugrundgutachten gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben werden. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Der Westrand des Plangebiets greift auf ein nachgewiesenes Kiesvorkommen mit wahr-
scheinlich bauwürdigen Bereichen über. Dieses Rohstoffvorkommen ist auf der vom LGRB 
bearbeiteten Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (KMR 
50), Blatt L 7114 Rastatt, ausgewiesen (Vorkommensnr. L 7714-23). Die dazugehörige 
Vorkommensbeschreibung informiert über die rohstoffgeologischen Gegebenheiten. 

Dieses Rohstoffvorkommen und die dazugehörige Vorkommensbeschreibung können 
über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer, 
http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_kmr) visualisiert werden [Thema: „KMR 50: 
Rohstoffvorkommen“; Visualisierung – und ggf. Ausdruck – der Vorkommensbeschreibung 
durch Nutzung des Info-Buttons beim Thema „KMR 50: Rohstoffvorkommen“]. Erforderli-
chenfalls können die thematischen Geodaten der KMR 50 – wie auch andere Geodaten 
des Themenbereichs Rohstoffgeologie - auch als WMS-Dienst registrierungs- und kosten-

http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_kmr


LGRB Az. 2511 // 19-08932 vom 24.10.19 Seite 3 

frei in die eigene GIS-Umgebung eingebunden werden 
(https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000) Ergänzend wird auf die 
Ausführungen unter http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten und die 
Hinweise in den LGRB-Nachrichten 07/2016 und 04/2018 verwiesen 
(http://www.lgrb-bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html). 

Aus rohstoffgeologischer Sicht bestehen aufgrund des direkten Anschlusses des Plange-
biets an die bestehende Bebauung keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplans. 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt im WSG Muggensturm "Grau Heck", das 1986 rechtskräftig wurde. 
Das Plangebiet erstreckt sich nach Westen und rückt somit in den zentralen Zustrombe-
reich der Wasserfassungen. Das LGRB kann im Rahmen der TÖB-Stellungnahme auf-
grund der digital verfügbaren Daten nicht entscheiden, ob die WSG-Zonierung auch 
aufgrund der aktuellen wasserwirtschaftlichen Verhältnisse noch den aktuellen Anforde-
rungen an die Schutzgebietsabgrenzung entspricht. 

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine weiteren Hinweise vorzu-
bringen. 

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 

https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten
http://www.lgrb-bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html
http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende 
Punkte zu beachten. 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  

Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten 
auch im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-
Format zusenden.  

Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 

Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 

verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß §4 Lagerstättengesetz beim LGRB. Hierfür 
steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

• Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb
• Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb

• Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

• Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope

• Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen

Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung. Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/download_pool/rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf. 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 


